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Auf die Anfrage Nr.797, welche die Abgeordneten 
Radinger und Genossen am 9.11. 1976 betreffend Gewichtsbe­
schränkungen an zwei BrUcken der Steyrtal Bundesstraße an 
m~ch gerichtet haben beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1): Der schlechte Bauzustand der vor rd.5o Jahren 
errichteten Feuerbach-und GrOissenbachbrücke machte es bereits 
vor etwa 10 Jahren erforderlich, eine. Gewichtsbeschränkung 
auf 10 Tonnen anzuordnen, die .Brücken waren szt.fUr eine 
Belastting von 14 Tonnen berechnet worden. 

Anlässlich von Routineuntersuchuneen musste nunmehr 
eine neuerliche Reduzierung der zulässigen GesamtbE?lastung 
ausgesprochen werden und zwar inder Form, daß die BrUcken 
nur einspurig in einer Breite von 4 m mit 10 Tonnen im Alleingang 

. belastbar sind. Es ergibt sich somit bezüglich des Gewichtslimits 

für das Einzelfahrzeug gegenüber dem langjährigen Stand keine 
Änderung. Dieser Regelung war kurzfristig und zwar nur fUreinen 
Tag, eine Reduzierung auf 5 Tonnen,allerdings für die ganze BrUcken­
fläche, vorausgegangen, dies ist jedoch bereits gegenstandslos 
durch die genannte einspurige Festlegung mit 10 Tonnen, die sich 

auf Grund einer erneuten Beurteilung ergab.Es ist in diesem 
Zusammenhang befremdend, wenn ein Unternehmer, gemäß Oö.Nachrichten 
vom 22.10.1976 erklärte, sich nicht an di-= Gewichtsbeschränkungen 
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halten zu wollen. Es ist weiters sehr bedenklich und unver­

antwortlich, wenn einzelne LKw's bis vor kurzer Zeit~ entsprechend 

Feststellung des Gendarmeriepostens Untergrünburg,mit einern 

Gewicht bis zu 40 Tonnen die Brücken ~enützten. Es stellte di~s 

eine Beanspruchung der Tragwerke dar, wie sie bei beiden 

Brücken nie vorgesehen oder zugelassen war. 

Zu 2):· Bei der Feuerbachbrücke wird, entgegen bis vor 

kurzem vorherrschender Ansicht bzw.Beurteilung, eine Notbrücke, 

wenngleich auf Grund der örtlichen Gegebenheiten nur einspurig, errichtet 

werden können. Bei der Groissenbachbrücke wird eine zweispurige 

Notbrücke gebaut werden. Die Belastbarkeit dieser Behelfsbrücke wird, 

nach den letztgültigen überlegungen und Möglichkeiten, etwa je 

25 Tonnen im Alleingang betragen können. Mit der Benützung ist 

jedoch aller Voraussicht nach noch nicht vor Weilnachten 1976 

zu rechnen, doch wird seitens des Amtes der Landesregierung selbst­

verständlich getrachtet, die gegenständliche Verkehrsbeeinträchtisung 

so ~~sch wie möglich zu beheben. 

In diesem Zusammenhang sei jedoch erwähn~, daß auf der 

Steyrtal-Bundesstraße 5 weitere Brücken nur für eine Belastung 

von 10 Tonnen zugelassen sind und derzeit Untersuchungen angestellt 

werden, für diese Brücken, durch entsprechende Verstärkungen, 

im kommenden Jahr ein höheres Gewichtslimit zuzulassen. 

Die Problematik dieser Brücken liegt darin, daß eine 

Neuerrichtuni bisher insbesonders deshalb nicht ins Auge gefaßt 

wurde,da eine neue Straßentrasse geplant ist, die jedoch imZusarnrnen­

hang mit der noch immer ungeklärten Frage der allfälligen Auflassung 

der Steyrtalbahn steht. 
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